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Grundlagen

So funktioniert die 
Blankoverordnung 
Physiotherapie



•      
Ärztinnen und Ärzte 

▪ stellen Diagnose

▪ übergeben die 
Verantwortung an PT 

▪ für die Versorgung in 
den nächsten 16 
Wochen



•      
Physiotherapeutinnen 
und –therapeuten 
übernehmen 
Verantwortung und  
entscheiden:

▪ Welche(s) Heilmittel

▪ Welche Frequenz

▪ Termine/Einheiten pro 
Tag

▪ Art/Umfang bzw. 
Verteilung über 16 
Wochen
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Zuweisermanagement

Blankoverordnung in ärztlicher 
Praxisverwaltungssoftware und 
im Heilmittelkatalog



Quelle: KBV – Zertifizierung PVS

„Die Diagnose in Verbindung mit der 
Diagnosegruppe entspricht den 

Kriterien einer
Blankoverordnung. Soll eine 

Blankoverordnung ausgestellt werden?“

„Ja, 
Heilmittel, 

Behandlungseinheiten und 
Therapiefrequenz werden 

vom Therapeuten
festgelegt. Die Verordnung 

unterliegt nicht der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung.“

„Nein, 
auf eine Blankoverordnung wird 

aus medizinischen Gründen 
verzichtet. Angaben

zu Heilmittel(n), 
Behandlungseinheiten und 

Therapiefrequenz sind vom Arzt
festzulegen.“

EX



HMK: Blankoverordnung in Fett





HMK





Welche Ziele willst 
Du in Deiner 
Praxis mit der 
Blanko-VO 
erreichen?
▪ Patienten wie gehabt versorgen (bitte keine Veränderungen)

▪ Mehr Geld je Zeiteinheit verdienen (Gewinnmaximierung)

▪ Mehr Zeit für die Patienten haben (Versorgungsoptimierung)

▪ Mehr Zeit und Freiraum für meine Therapeuten schaffen (MA binden)

▪ Bloß keine weiteren Absetzungen (Alles richtig machen)

▪ Bloß keine Wirtschaftlichkeitsprüfungen/Regresse wie bei den Ärzten 
(rote Ampel vermeiden)



Strategie 1: Alles bleibt, wie es ist!

• Blankoverordnung annehmen

• Gültigkeitsprüfung mit den veränderten Rahmenbedingungen 
durchführen

• Diagnostik vor oder in Zusammenhang mit dem ersten 
Behandlungstermin ist Pflicht

• Sonstige Therapieplanung wie gehabt… „X mal KG oder MT“ (am 
besten innerhalb der grünen Ampelphase)

• Vielleicht noch ein paarmal ein ergänzendes Heilmittel einplanen

• Vielleicht einmal Bedarfsdiagnostik, wenn es passt

• Abrechnen, wenn alles erledigt ist (oder spätestens nach 16 
Wochen)



Strategie 2: Freiraum für identifizierte Ziele nutzen!

• Praxisorganisation auf Blankoverordnung anpassen – oder 
umgekehrt – das hängt von der Anzahl der erwarteten 
Blankoverordnungen ab

• Schritt 1: Zeittakt abstimmen

• Schritt 2: Leistungsdauer festlegen

• Schritt 3: Angebot prüfen und optional anpassen

• Schritt 4: Behandlungspläne entwickeln 

• Schritt 5: Wirtschaftlichkeit berechnen

• Schritt 6: Pläne als Vorgabe installieren



Ist wirklich kein Problem:

Zuzahlungsmanagement
 



Zuzahlung bei der 
Blankoverordnung
▪ Ist in der Summe scheinbar höher für den 

Patienten

▪ Ist in Wirklichkeit billiger für den Patienten

▪ Und wird im Zweifel von der Kasse eingezogen

▪ Nur Hinweis oder grobe Schätzung der Zuzahlung bei oder vor der ersten 
Behandlung

▪ Behandlungsvertrag/Anmeldung mit SEPA-Lastschriftmandat – die 
tatsächliche Zuzahlung direkt nach der letzten Behandlung einziehen

▪ Bei erfolglosem Einzug Zuzahlung direkt mit der Krankenkasse abrechnen

Der Leistungserbringer hat die 
Versicherten vor Beginn der Behandlung 
darüber aufzuklären, dass es dem 
Leistungserbringer obliegt, über die 
Auswahl und die Dauer der Therapie 
sowie die Frequenz der Behandlungs-
einheiten zu bestimmen und dass sich 
die Höhe, der von der oder dem 
Versicherten zu zahlenden Zuzahlung 
danach richtet.

Quelle: Vertrag nach 125a SGB V

https://www.gkv-heilmittel.de/media/dokumente/heilmittel_vertraege/vertraege_physiotherapie/anlagen_blanko_1/20240830_Vertrag_nach__125a_SGB_V_Physiotherapie.pdf


• „Aufklären“ bedeutet nicht kassieren

• „Aufklären“ bedeutet auch nicht gemeinsam mit dem 
Patienten zu jammern

• Es gibt immer und jederzeit die Möglichkeit auf das Einziehen 
der Zuzahlung zu verzichten (§ 43c SGB V)

Zuzahlungsmanagement 



Zuzahlung bei der 
Blankoverordnung 
ohne unnötigen 
Mehraufwand



Wirtschaftlichkeitsprüfung



Wirtschaftlichkeitsverantwortung wird 
übertragen auf Heilmittelpraxis

- Ampel schaltet auf Rot, bei def. Mengen

- Rot = Abschlag 9 Prozent

- Mengenvorgaben nach Ampelfarben

- Keine weiteren Regresse (ist auch gut!)

- Rot ist kein wirtschaftliches Problem

- Beispiel: KG Doppelbehandlung (30 Min.)

- Beispiel: KG-Gerät



Wirtschaftlichkeitsverantwortung wird 
übertragen auf Heilmittelpraxis

- kein Rechtsweg zum Sozialgericht
 (bei Ärzten möglich)

- jede Praxis ist mit dem Thema 
allein (bei Ärzten hilft die KV)

- kein Widerspruchsverfahren 
(bei Ärzten möglich)

- keine Verrechnung zwischen 
VOen (bei Ärzten möglich)

- keine Verrechnung zwischen Praxen 
(bei Ärzten möglich)

Kritik am Verfahren:



Grundlagen

So funktionieren 
Lympdrainage 
Verordnungen



•      
Ärztinnen und Ärzte 
stellen Diagnose und 
verordnen MLD

Physiotherapeutinnen 
und -therapeuten 
entscheiden über
▪ die Dauer der Behandlungseinheit 

entsprechend des jeweiligen Stadiums des 
Lymph- oder Lipödems



Steckbrief MLD Verordnung ab 1. Oktober 2024





Nächster
TI-Infoabend
7. Oktober
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